
 
 
 
 

   
   

CHILD PROTECTION INFORMATION SHEET 

KINDERSOLDATEN 

Mit „Kindersoldaten“ bezeichnet man alle 

Kinder unter 18, die in jeglicher Form von 

Streitmacht oder bewaffneter Gruppierung 

mitwirken, sei es als Soldaten, Köche, Gepäck-

träger, Kuriere oder Begleiter solcher Gruppen 

– die Kinder müssen nicht zwangsläufig be-

waffnet sein. Darunter fallen auch Mädchen, 

die sexuell missbraucht oder zwangsverheira-

tet werden. Viele Kinder werden zwangsrekru-

tiert oder wirken mit, weil sie in Armut leben 

und mit Missbrauch und Diskriminierung kon-

frontiert sind; andere wollen Rache üben, 

wenn ihnen oder ihren Familien Gewalt ange-

tan wurde.   

DATEN UND FAKTEN  

• Nach jüngsten Schätzungen dienen zurzeit 

250 000 Kinder als Kindersoldaten.
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• In Kolumbien wurden 14 000 Mädchen und 

Buben von bewaffneten Gruppierungen als 

Kindersoldaten eingesetzt.
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• In Somalia waren seit dem Zusammenbruch 

der Regierung 1991 nach Schätzungen     

200 000 Kinder bewaffnet oder Teil einer 

Miliz. 

• Im März 2004 befanden sich im Sudan un-

gefähr 17 000 Kinder in bewaffneten Grup-

pierungen. 

 

MENSCHENRECHTE 

Das Zusatzprotokoll zur Kinderrechtskon-

vention über die Beteiligung von Kindern in 

bewaffneten Konflikten (2000) hebt das 

Minimumalter für eine Beteiligung von 15 

auf 18 Jahre an (Artikel 1) und verbietet Ein-

schreibung oder Zwangsrekrutierung unter 

18 Jahren (Artikel 2). Im Statut des Interna-

tionalen Strafgerichtshofs (1998) gilt das 

Einschreiben oder Einrücken in nationale 

Streitkräfte von Kindern unter 15 oder deren 

Beteiligung an nationalen oder internationa-

len bewaffneten Konflikten als Kriegsverbre-

chen. 

Die ILO-Konvention 182 (1999) definiert die 

erzwungene und verpflichtende Rekrutie-

rung von Kindern als eine der schlimmsten 

Formen der Kinderarbeit.  

AUFBAU EINER SCHÜTZENDEN 

UMGEBUNG FÜR KINDER 

Engagement und Kapazitäten von Regierun-

gen 

Advocacy auf allen Ebenen ist notwendig – 

durch die Forderung der Ratifizierung des 

Zusatzprotokolls über den Einsatz von Kindern 

in bewaffneten Konflikten, durch die Reform 

von nationalen Gesetzen und durch Informa-

tionskampagnen. In Zeiten bewaffneter Kon-

flikte liegt die tatsächliche Kontrolle meist in 

der Hand nicht-staatlicher Einheiten und be-

waffneter Gruppierungen – daher ist es ent-

scheidend, dass diese Organe die internatio-

nalen Standards genau so einhalten wie Regie-

rungsorgane, d.h. dass auch sie keine Kinder 

für bewaffnete Konflikte rekrutieren. Diverse 

Verordnungen inklusive dem angesprochenen 

Zusatzprotokoll sprechen nicht-staatliche Ein-



 
 
 
 

   
   

heiten an und verpflichten diese zu höheren 

Standards als Regierungen.  

Gesetzgebung 

Internationale Vereinbarungen müssen aner-

kannt, implementiert und durch Engagement 

von betroffenen staatlichen Akteuren und 

NGOs verstärkt werden.   

Vorurteile und Gebräuche 

Der Einsatz von Kindern in bewaffneten Kon-

flikten darf nicht toleriert werden. Der Rekru-

tierung und Wiederrekrutierung muss entge-

gengearbeitet werden und die Wiedereinglie-

derung in Familie und Gemeinschaft muss 

gefördert werden.  

Offene Diskussion 

Die Thematisierung der Stigmatisierung von 

ehemaligen Kindersoldaten ist meistens der 

erste Schritt in Richtung Wiedervereinigung 

mit der Familie und Wiedereingliederung in 

die Gemeinschaft. Die Medien können Auf-

merksam-keit herstellen, müssen aber aufpas-

sen, dass sie durch ihre Berichterstattung die 

Stigmatisierung nicht noch verstärken, indem 

sie z.B. den besonders hohen Anteil der HIV-

Infizierten unter ehemaligen Kindersoldaten 

betonen.  

Fähigkeiten, Beteiligung und Wissen von Kin-

dern  

Ab dem Zeitpunkt der Rekrutierung können 

Kinder nicht mehr viel zu ihrem Schutz beitra-

gen. Diskussionsgruppen mit Jugendlichen und 

ehemaligen Kindersoldaten können dabei 

helfen, Kinder und Jugendliche über ihre Rech-

te aufzuklären und für dieses Thema zu sensi-

bilisieren. Kinder und Frauen müssen in De-

mobilisierungs- und Reintegrationsprozesse 

eingegliedert werden, damit die Demobilisie-

rung aufgrund der Einstellung, bei Mädchen 

handle es sich nicht um „echte“ Soldaten, 

nicht zugunsten von männlichen Kindersolda-

ten geschieht.  

Familie und Erziehung 

Familien und Gemeinschaften müssen aufge-

klärt und unterstützt werden, damit sie ihre 

Kinder nicht zu Soldaten werden lassen. Eine 

Wiedervereinigung mit der Familie ist der 

Schlüsselfaktor für eine Reintegration in die 

Gesellschaft. Eine langfristige Wiedereinglie-

derung in die Gemeinschaft ist unbedingt 

notwendig und kann nur erreicht werden, 

wenn zurückgebrachte Kinder über einen län-

geren Zeitraum hinweg betreut werden.  

Prävention, Betreuung und Reintegration 

Ehemalige Kindersoldaten müssen während 

den Demobilisierungs- und Reintegrationspha-

sen geschützt werden. Darunter werden fol-

gende Maßnahmen verstanden: Suche nach 

Familienangehörigen, HIV/AIDS-Aufklärung 

und Berufsausbildungsprogramme. Psychoso-

ziale Betreuung sowie Beratungen, Unterstüt-

zung durch Gleichaltrige oder auf Gemeinde-

basis sind besonders wichtig. Reintegrati-

onsprogramme müssen auf bestehenden Res-

sourcen aufbauen.  

Monitoring 

Verletzungen des Kriegsrechts müssen gemel-

det werden, sodass Täter zur Rechenschaft 

gezogen werden können. Angemessenes Mo-

nitoring führt zu genaueren Daten über die 

Anzahl von Kindersoldaten und über die Um-

stände, unter denen sie leben. Eine Imple-

mentierung der UN-Sicherheitsrat Resolutio-

nen 1539 (2004) und 1612 (2005), die dazu 



 
 
 
 

   
   

aufrufen, besonders schlimme Kinderrechts-

verletzungen in Krisenzeiten zu melden, ist 

notwendig. 

 

DIE MILLENNIUMS-
ENTWICKLUNGSZIELE 

Mindestens drei Millenniums-Entwicklungs-

ziele sind gefährdet, wenn Kinder weiterhin 

in bewaffneten Konflikten eingesetzt wer-

den: Grundbildung für alle (Ziel 2), weil Kin-

dersoldaten in den meisten Fällen nicht in 

die Schule gehen; Reduzierung der Kinder-

sterblichkeit (Ziel 4), weil Kinder, die an be-

waffneten Konflikten beteiligt sind, oft kei-

nen Zugang zu Gesundheitsdiensten haben 

und lebensbedrohlichen Situationen ausge-

setzt werden; Bekämpfung von HIV/AIDS, 

Malaria und anderen Krankheiten (Ziel 6), 

weil Kinder in bewaffneten Konflikten oft 

sexuell missbraucht und ausgebeutet wer-

den.  

BEISPIELE:  

• In Kolumbien arbeitet UNICEF mit dem 

Kolumbianischen Institut für Familienwohl-

fahrt zusammen, um demobilisierten Kin-

dersoldaten Zugang zu Gesundheitsdiens-

ten und psychosozialer Betreuung, zu ge-

setzlichen Hilfestellungen und Ausbildungen 

zu ermöglichen und sie auf die Reintegrati-

on in Familie und Gemeinschaft vorzuberei-

ten. Zwischen November 1999 und Oktober 

2005 haben über 2 500 Kinder von diesem 

Programm profitiert.  

• In Sri Lanka hat UNICEF ein Monitoring-

System für die Rekrutierung von Kindern in 

Streitmächte eingeführt, um zu verlässli-

chen Daten zu kommen, mit denen ein ef-

fektives Advocacy betrieben werden kann. 

Zusätzlich wurden entlassene Kindersolda-

ten in Berufsausbildungsprogramme ge-

schickt und in Kurse, in denen sie das Ver-

säumte nachholen konnten. Außerdem 

wurden betroffenen Familien Mikro-Kredite 

gewährt.  
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